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Abschaffung der bisherigen Regelung

Schwächen des bisherigen § 8a KStG a F :Schwächen des bisherigen § 8a KStG a.F.:
Umgehungsmöglichkeiten bei Back-to-Back-Finanzierungen
Regelung ausschließlich für Gesellschafter-Fremdfinanzierung
Statischer „safe haven“ (Eigenkapitalquote)

Neuregelungen durch die Zinsschranke:
Beschränkung auf alle Finanzierungsarteng g
Einbeziehung von Betrieben und Personengesellschaften
größere Flexibilität durch Verknüpfung mit dem steuerlichen EBITDA
Bindung von steuerlichen Gewinnen im Inland über EBITDA KlauselBindung von steuerlichen Gewinnen im Inland über EBITDA-Klausel
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Voraussetzungen der Zinsschranke

Betrieb eines Einzelunternehmens, Personengesellschaft oder g
Kapitalgesellschaft
Beschränkung des Betriebsausgabenabzugs für Zinsen (aus der 
Überlassung von Darlehen)g )
Abzugsbeschränkung auf 30 % des steuerlichen EBITDA

Berechnung des EBITDA:

steuerpflichtiger Gewinn
zzgl. Abschreibungen

Berechnung der abzugsfähigen Zinsen:

Nettozinszahlung 1.000
30 % EBITDA (2.000) 600zzgl. Abschreibungen

zzgl. Zinsausgaben
abzgl. Zinseinnahmen

30 % EBITDA (2.000) 600
nicht abziehbar 400
steuerpflichtiger Gewinn    1.400
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Zinsschranke

Zinsausgaben
Zinseinnahmen

nein
ja

- Zinseinnahmen
Nettozinsbelastung ≤ 0 

Nettozinsbelastung < 1 Mio €

nein

j
keine Begrenzung des Zinsabzugs

ja
Nettozinsbelastung ≤ 30%

steuerlicher EBITDA 
Konzernfrei oder Eigenkapitalvergleich 

und 
10% hädli h

keine Begrenzung des Zinsabzugs
j

ja
≤ 10% schädliche 

Gesellschafterfinanzierung

nein

keine Begrenzung des Zinsabzugsnein

Zinsschranke:
beschränkter Zinsabzug auf 30 % des steuerlichen EBITDA
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Ausnahmen von der Zinsschranke

Betrieb gehört nicht zu einem Konzern:
ü i d t i B t i b lies müssen mindestens zwei Betriebe vorliegen

Konzernzugehörigkeit bestimmt sich nach IAS, Handelsrecht oder US-
GAAP
eine körperschaftsteuerliche Organschaft gilt als ein Betriebeine körperschaftsteuerliche Organschaft gilt als ein Betrieb

Nettozinszahlungen überschreiten nicht die Freigrenze von EUR 1 
Millionen
Escape-Klausel bei konzernzugehörigen Gesellschaften:Escape Klausel bei konzernzugehörigen Gesellschaften:

Bestimmung der Eigenkapitalquote des Betriebs zur Eigenkapitalquote 
des Konzern
Eigenkapitalquote des Betriebs unterliegt gewissen Korrekturposten (kein g p q g g p (
Holdingprivileg)

Rückausnahme: schädliche Gesellschafterfremdfinanzierung
Zinssaldo des Betriebs darf höchstens bis zu 10 % aus Gesellschafter-
darlehen bestehendarlehen bestehen
gleiches gilt für Rückgriff durch eine Bank (weiter Rückgriffsbegriff) 
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Gestaltungsüberlegungen: Freigrenze

Aufteilung auf mehrere Betriebe: Nutzung der Grenze von EUR 1 Millionen
steuerneutrale Einbringung nach § 24 UmwStG, § 6 Abs. 5 EStG
keine Grunderwerbsteuer, §§ 5, 6 GrEStG
nachteilig: mögliche Gewerbesteuerfallenachteilig: mögliche Gewerbesteuerfalle
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Gestaltungsüberlegungen: ein Betrieb

Begründung einer ertragsteuerlichen Organschaft
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Gestaltungsüberlegungen: Escape-Klausel

Senkung der Konzernkapitalquote/ Erhöhung der Eigenkapitalquote des 
Konzerns durch Umwandlung von Fremdkapital in EigenkapitalKonzerns durch Umwandlung von Fremdkapital in Eigenkapital
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